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Die Landbetwohner und die neue Freiheit
Man darf ſich bei dem Stande der Bildung, welche bis

jetzt zu einſeitig und mangelhaft geweſen iſt, nicht darüber
wündern, und wir wollen ihnen deshalb kein ſchweres Verbre
chen daraus machen, daß die neue Freiheit von den Bewohnern
des platten Landes meiſt einſeitig aufgefaßt und an dem Maaß
ſtabe des Geldes gemeſſen wird. Die Landbevölkerung beſteht
mit wenigen Ausnahmen aus zwei Klaſſen, aus den ackerbau-
treibenden Grundbeſitzern (oder Pächtern) und aus den Tage
löhnern oder Handarbeitern. Die größeren Grundbeſitzer, na
mentlich die Rittergutsbeſitzer, weniger die Pächter dieſer Klaſſe
ſind indeß vermöge ihrer Bildung und ſonſtigen geiſtigen Stel
lung von obigem Urtheile auszunehmen denn ihnen gilt politi
ſcher Einſluß, Staatsverfaſſung und was ſonſt in dieſes Fach
gehört, gewiß ebenſo viel als den Bewegungsmännern in den
Städten. Wenn die Pächter von größeren Gütern, namentlich
von Domainen, mit der Zeitbewegung unzufrieden ſind, ſo hat
das einestheils in den veränderten Anſichten nicht blos des är
meren Volkes ſondern auch der höheren Verwaltungsbehörden
über die anderweitige Benutzung der Dom ginnen ſeinen Grund
Zwar berufen ſich die Pächter theils auf die längeren Pacht
kontrakte (es iſt in der That bei dem ſteigenden Werthe des
Bodens unbegreiflich, wie der Staat auf 25 und noch mehr
Jahre dergleichen abſchließen konnte; die Anlage von Brenne-
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reien u. ſ. w. durfte kein Vorwand dazu ſein), theils darauf,
daß der Staat die Domainen nicht beſſer nutzen könne. Aber dieſe
letztere Behauptung iſt unbedingt unrichtig. Denn ein durch
ſchnittlicher Pachtzins von 2 Thalern pro Morgen iſt offenbar
zu gering und läßt dieſes Kapital nur etwa zu 2 Procent
nützen, während die Bodenrente für Privatleute jetzt gewiß auf
3 bis 4 Procent ſteht. Außerdem ſind die Kaupeleien zwiſchen
Pächtern und Domainenräthen nachgerade ſo wenig mehr ein
Geheimniß daß es hohe Zeit iſt, ihnen ein Ende zu machen.
Wenn nun in neueſter Zeit das Parcelliren dieſer Grundſtücke
gefördert worden iſt, ſo muß bemerkt werden, daß die parcel
lenweiſe Verpachtung meiſt nur in der Nähe großer Städte
gewinnbringend ſein dürfte, außerdem aber die Wirthſchaftsge
bäude leer ſtehen läßt. Jn den meiſten Fällen wird der Ver
kauf von größerem Nutzen für den Staat ſein, und dieſe An
ſicht herrſcht wol auch im jetzigen Miniſterium vor. Da der
Kaufwerth der geſammten Domänen mindeſtens 150 Mill.
Thaler beträgt, und der Staatscredit keiner Hypothek bedarf

das geſammte Eigenthum aller Bürger iſt Hypothek für
die Staatsgläubiger ſo ſtehen dem allmäligen Verkaufe
keine weſentlichen Hinderniſſe entgegen. Die größeren Pächter
ſind aber auch deshalb keine Freunde der neueſten Staatsfor
men, weil dieſe eine ſteigende Unzufriedenheit bei den Lohnarbei
tern hervorgerufen haben. Jch muß die Feſtſetzung des Loh
nes durch Sktaatsgeſetze entſchieden mißbilligen, aber ein Tage
lohn von 3, höchſtens 4 Sgr. für einen ſtarken Mann iſt wahr
haftig zu gering und muß die Leute zu Dieben machen. Da-
gegen kann man als allgemein geltende Wahrheit annehmen,
daß Beſitzer in der Regel mehr Lohn geben als Pächter.

Was die kleineren Grundbeſitzer, namentlich die Maſſe
der Bauern betrifft, ſo haben ſie wir wollen ehrlich ſein
den Druck der Preſſe, des religiöſen Lebens, der freien Verei
nigung u. ſ. w. bis jetzt wenig oder gar nicht geflihlt. Jhre
politiſche Bildung, d. h. ihr Jntereſſe an dieſer oder je
ner Staatsverfaſſung, iſt faſt gleich Null geweſen, und das iſt
ſehr natürlich. Erſtlich muß man bedenken, daß der Landmann
von früh bis Abends ein Plackthier und ſeine Arbeit durch
ſchnittlich weit ſchwerer iſt als die der Gewerbetreibenden in
den Städten. Wo bleibt ihm da noch viel Zeit zum Leſen
von Büchern und Zeitungen, zur Betheiligung an Verſamm
lungen Es iſt gar nichts Ungewöhnliches, daß dieſe Leute
zur Erntezeit früh 2 Uhr aufſtehen und dann des Abends s
das Bett ſuchen und die liebe Kirche als den Ort für ein
Schläfchen betrachten. Außerdem bedenke man den Mangel
an Schulbildung. Unſere Bücher und Zeitungsſchreiber, zur
Verwunderung ſelbſt die meiſten derer, welche ausdrücklich auf
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das „Volk einwirken wollen, können ſich der fremdländiſchen
Ausdrücke noch ſo wenig entſchlagen, daß an ein rechtes Ver
ſtändniß von Seiten der Landbewohner gar nicht zu denken iſt.
Oder müſſen nicht die Gelehrten geſtehen wie höchſt ſtörend
es für ſie iſt, wenn ſie auf einer Seite einen einzigen Aus
druck nicht verſtehen Dazu kommt, daß eine Schrift für ſol
che Leute durchaus in kurzen Sätzen abgefaßt ſein muß denn
die in einander geſchachtelten Zwiſchenſätze vermögen ſie durch
aus nicht miteinander zu reimen. Ja die Fertigkeit eines ſolchen
Mannes im Leſen iſt oft ſo unbeholfen und langſam wie die des
Ochſen welcher ſeinen Wagen zieht. Wer auf das Landvolf
einwirken will, muß ſo faßlich, ſo ſchlicht und einfach zu ihm
reden, wie etwa Luther in ſeinem Katechismus-

Da nun dieſen Leuten die politiſche Seite faſt ganz
fremd iſt, ſo bleibt ihnen nur die ſociale, d. h. die auf Geld
Steuern, Laſten, Löhne u. ſ. w. bezügliche übrig. Und weil
man ihnen weiß gemacht hat, daß die freie Nepublik (es
iſt merkwürdig, daß ſie der Republik faſt immer dieſes Bei-
wort zuſetzen, zugleich aber ein Zeichen daß ſie den Namen
der Republik nicht verſtehen) ſie von Steuern, Erbzinſen, Froh
nen u. ſ. w. frei mache, ſo findet die Republik meiſt nur aus
dieſem Grunde bei ihnen Anklang. Manche Bauern, das iſt
nicht zu leugnen, tragen ſchwere Laſten an Grundſteuern, Froh
nen, Lehnsgeldern u. ſ. f., aber auch unter zehn wohlhabenderen
ſind kaum zwei, welche ich will nicht ſagen, die Einſicht, ſon
dern nur den guten Willen haben daß dem Staate durch Ex
höhung der Staatsabgaben geholfen werde. Aus dieſem Grunde
haben viele Wahlkreiſe, wo die Landbewohner das Uebergewicht
hatten keinen Städter, ſondern einen Bauer zu dem Reichs
tage in Berlin entſendet, wie dies in dem Merſeburger Kreiſe der
Fall war. Sie fürchteten, daß der Städter für Erhöhung,
nicht für Verminderung ihrer Steuern ſtimmen werde.

Schwerer als über das Verhältniß zwiſchen Staat und
Staatsbürger wird über das Verhältniß der Feudallaſten,
d. h. der Abgaben an größere Gutsbeſitzer, Klöſter, Stifte,
Kirchen u. ſ. w. eine Verſtändigung und Ordnung herzuſtellen
ſein. Der Grund liegt erſtlich darin, daß es ſich hier nicht
um ein Verhältniß des Einzelnen zum Ganzen (des Stagates),
ſondern des Einzelnen zum Einzelnen handelt. Wichtiger aber
iſt zweitens der Umſtand, daß den Leiſtungen, z. B. Zinſen,
Frohnen u. ſ. w., meiſt keine ſichtbaren, handgreiflichen Gegen
leiſtungen mehr an der Seite ſtehen. Der Menſch gibt
das am wenigſten mit Widerwillen hin, wofür er
auf der Stelle eine entſprechende Gegenleiſtung
empfängt Es mag wahr ſein daß die größeren Grundher
ren ihren früheren Unterthanen manche Laſt aufgedrüngen ha
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ben, aber eben ſo wahr, wenn auch in vielen Fällen nicht mehr
durch Urkunden nachweisbar iſt es, daß jene Grundherren ih
ren Einſaſſen Ländereien, Waldungen u. ſ. w. gegen gewiſſe
Dienſte abtraten und daß umgekehrt kleinere Grundbeſitzer ſich
als Lehnsträger unter ihren Schutz begaben. Jetzt ſind dieſe
Schenkungen meiſt vergeſſen und der Schutz hat aufgehört,
weil ihn der Staat übernommen hat. Jn dem letzteren Falle
würde das belaſtete Lehnseigenthum ohne Weiteres als ein
freies unbelaſtetes Eigenthum an den bisherigen Jnhaber, reſp.
Nutznießer übergehen müſſen. Aber es müßte, wenn keine
Ablöſung ſtatt finden ſoll, nachgewieſen werden, daß der Be
rechtigte dem Verxpflichteken ſeit dem Aufhören des Schutzes
keine Gegenleiſtung gewährt hat, und das hat ſeine großen
Haken.

Der andere Fall war der wo ein Grundherr ſeinen Un
tergebenen Ländereien mit der Beſtimmung überließ, daß ſie
ihm dafür Hand oder Spanndienſte (Roboten) leiſteten, einen
Theil der Früchte oder eine Geldſumme u. ſ. w. gäben. Wo dieſer
Kontrakt noch urkundlich nachgewieſen werden kann muß ich
es als ein Unrecht bezeichnen, wenn dergleichen Leiſtungen ohne
alle Entſchädigung aufgehoben werden ſollen. Oder würde
nicht ein Bauer, wenn er für ſich einem Anderen gegenüber
ein ſolches Recht nachweiſen kann, Zeter und Mordjoh ſchreien,
falls man ihm dies nachgewieſene Recht ohne Vergütung neh
men wollte? Jndeß man ſagt: ein Unrecht, und ſei es noch
ſo alt, könne nie, durch keine Verjährung zum Rechte werden.
Das Unrecht ſoll darin liegen, daß die Ritter in den Zeiten
der Barbarei ſich mit Gewalt in den Beſitz von Landereien
geſetzt und dieſe den Beſiegten geraubt haben um ſie ihnen
dann gegen Frohnen wieder als Lehne zu übergeben. Das mag
vielfach wahr ſein aber erſtlich müßte man dieſen Raub ſicher
nachweiſen, und zweitens alle durch Eroberungen entſtandene
Verhältniſſe für Null und nichtig erklären. Dann müßte z. B.
die Krone Preußen einen Theil der Provinz Sachſen an die
Krone Sachſen zurückgeben; denn dieſe Ländertheile fielen durch
das Recht des Krieges, der Eroberung an Preußen. Oder
ſind nicht die Rechte des Siegers von dem Beſiegten rechtlich
anerkannt worden, und haben nicht letztere meiſt thatſächlich
in ihre Pflichten gewilligt? Will man ſolche Verhältniſſe mit
der daraus entſtandenen thatſächlichen Anerkennung und Ver
jährung verwerfen, ſo ſehe ich nicht ein, wie überhaupt noch
geſetzliches Recht zwiſchen Zweien und ein Eigenthum beſtehen
kann oder wie weit man in der Geſchichte zurückgehen ſoll,
um auf einen feſten, unumſtößlichen Punkt zu gelangen. Wenn
der ſlaviſche Bauer nachgewieſen zu haben meint, daß der
deutſche Ritter ihm mit Gewalt ein Stück Landes genommen

r.
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oder einen Dienſt aufgezwungen habe, ſo kommt eines ſchönen
Morgens der Abkömmling des ſlaviſchen Bauern mit der Be
hauptung, daß der Gothe ſeinen Vorfahren dieſes Beſitzthum
in dem und dem Kriege geraubt habe. Wo keine Urkunde
mehr vorhanden ſind, da kann nur das Recht der Verjährung
entſcheiden, und ſelbſt Urkunden beweiſen nichts, wenn der Ver
pflichtete ohne fortgehenden rechtskräftigen Proteſt die Verpflich
tung thatſächlich anerkannt hat.

Trotz dem kann es nicht bei dem Alten bleiben. Der
Widerſtand und Wiberwille gegen die gutsherrlichen Hutungs-
und Jagdrechte, die Hand und Spanndienſte, die Zinslämmer
und Zinshähne die Peſthaupt und Lehnsgelder (bei dem Tode
eines Jnhabers und dem Verkaufe an einen Anderen) u. ſ. w.
ſind ſo weit gediehen, daß eine baldige Löſung dieſer Verwir
rungen dringend nothwendig iſt. Als Zweck der Löſung dieſer
Fragen iſt das freie Eigenthum hinzuſtellen. Jedes Stück
Land muß ſeinen und zwar nur Einen Eigenthümer haben,
welcher nach freiem Gutdünken darüber verfügen kann und
dieſe freie Verfügung iſt auch auf die unterirdiſchen Schätze
(Metalle, Steine Kohlen u. ſ. w.) auszudehnen. Es fragt
ſich, wie es mit den zufälligen, wandernden überirdiſchen Schäz
zen, alſo mit dem Wild, mit der Jagd zu halten ſei Jn vie
len Gegenden ſchießen die Landbewohner ſeit den Tagen der
Revolution alles Wild, was ſie auf ihren Feldern treffen, ohne
Weiteres nieder und erklären es für eine gute Priſe (Beute)
Wem ſoll das Wild gehören Das Natürlichſte ſcheint zu
ſein, daß Derjenige zu ſeiner Erlegung berechtigt iſt, der es
auf ſeinem Grund und Boden antrifft, und beſäße er auch nur
ein Stückchen Land von einer Quadratruthe, etwa mit der Be
ſtimmung, daß bis auf eine gewiſſe Entfernung von Gebäuden
nicht geſchoſſen werden dürfe Allein ich kann dieſe Einrich
tung nicht für zweckmäßig halten. Die Jagdluſt iſt eine zu
verflührexiſche Leidenſchaft; ſie würde dem häuslichen Fleiße,
dem geordneten Familienleben unberechenbaren Schaden zufü
gen Selbſtverletzungen und blutige Streitigkeiten mit Anderen
müßten entſtehen der Aermere, welcher kein Gewehr oder keine
Zeit zum Jagen hätte, würde im Nachtheile gegen Andere und
das ganze Recht für den Einzelnen von keinem Gewinne ſein.
Auch die franzöſiſche Geſetzgebung wonach Jeder auf die Jagd
gehen darf, welcher ein Billet von der Gemeindebehörde oder
Policey löſt, iſt nicht annehmbar; denn abgeſehen von anderen
Uebelſtänden wendet ſie den Schaden nicht ab, welchen der Ja
gende den Feldfrüchten eines Anderen zufügt. Schlägt man
dagegen eine gänzliche Vertilgung des Wildes vor etwa mit
Ausnahme desſenigen, welches ſich in einer ſicheren Umzäunung
beſindet, ſo iſt zwar zuzugeben, daß der aus dem Fleiſche, dem
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Felle u. ſ. w. gezogene Gewinn den Nachtheil nicht aufwiegt,
welcher durch das Abfreſſen der Saaten, Bäume u. ſ. w. entſteht al
lein einmal wird man wenigſtens das fliegende Wild (Enten,
Gänſe, Hühner u. ſ. fF) nie ganz vertilgen können, dann aber
müßte doch bis zur bewerkſtelligten Vertilgung ein Rechtszu
ſtand angeordnet werden. Aus dieſen Gründen dürfte es das
Beſte ſein, das Wild für ein Eigenthum der Gemeinden (zu
ihr würden auch Rittergüter gehören), auf und über deren
Marken es ſich findet, zu erklären und die Jagd zu verpachten.
Denn ſo würden nicht blos die obigen Uebelſtände vermieden,
ſondern auch der Gemeinde nicht unbeträchtliche Einnahme zu
geführt werden, welche an die einzelnen Grundbeſitzer je nach
der Größe der Oberfläche zu vertheilen oder in die Gemeinde
kaſſe abzuliefern wären. Wollte man Rittergütern und Domä
nen, welche bisher jagdberechtigt waren, dieſes Recht auf ihren
Fluren für ſich laſſen ſo wäre die Einheit des Gemeindever
bandes, zu welchem ſie zukünftig gehören ſollen, geſtört.

Aber es ſind ja Viele auf den Grundſtücken anderer Un
berechtigter zur Jagd berechtigt, und ziehen aus dieſem Rechte
einen nicht unbeträchtlichen Gewinn! Soll ihnen dieſes Recht,
dieſes Eigenthum ohne Weiteres genommen werden Nach der
beſtehenden Geſetzgebung über Mein und Dein ſind die aller
meiſten Fälle dieſer Art ein unzweifelhaftes Recht, man kann
ſagen ein Eigenthumsrecht. Jch kann daher wenn nicht eine
vollſtändige Revolution der Gewalt ſtattſinden ſoll, oder die
Berechtigten freiwillig verzichten, die Aufhebung ſolcher Rechte
ohne Entſchädigung nicht gut heißen. Wenn daher Berechtigte
und Verpflichtete nicht durch freie Einigung ſich verſtändigen,
ſo hat der Staat die Entſchädigung feſtzuſtellen und dieſes
Verfähren wird unter ſolchen Umſtänden bei allen ähnlichen
Regulirungen Statt finden müſſen. Nur ſei die Entſchä
digung nach beiden Seiten hin billig. Da die Steu
erfreiheit der Rittergüter, wo ſie noch beſteht, aufgehoben wird,
und zwar ohne Entſchädigung und dadurch dieſen Beſitzungen
zu Gunſten der ärmeren Klaſſen weſentlich neue Laſten aufer
legt werden, ſo erfordert es das Staatswohl, daß die ihnen
auferlegten Laſten nicht zu ihrem Ruine ausſchlagen. Ruinirt
wäre aber manches Rittergut, wenn ihm neue Steuern aufer
legt und der Genuß der Feudalrechte ohne alle Entſchädigung
ab geſprochen würde. Dieſelbe Rückſicht iſt indeß auch auf die
Verpflichteten zu nehmen, und im Weſentlichen der Grundſatz
feſtzuhalten, daß eine ſolche Familie nach Ablöſung ihrer Laſten
das ſo frei gewordene Eigenthum behaupten könne, ohne un
ter der Laſt der neuen Abgaben zu erliegen. Zwar müßte es
dem Verpſlichteten geſtattet ſein, die Ablöſung in Feld zu lei
ſten aber der Berechtigte dürfte nicht fordern können, daß dies
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geſchehen müſſe, allenfalls mit Ausnahme der Fälle, wo er ein
Recht auf Produkte (Hutung, Zehnken u. ſ. w. hatte. Denn
der Werth und der Preis der Früchte iſt fortgehend im Stei
gen. Gab der Verpflichtete beiſpielsweiſe von einem Acker den
zehnten Theil der Früchte, ſo würde etwa auch der Zehntke
Theil des Landes als Ablöſungswerth beſtimmt werden müſſen
denn bei dem Vortheile, welchen der Berechtigte dadurch hatte
daß er keine Arbeikskoſten aufwandte, iſt nicht zu vergeſſen,
daß er thatſächlich nicht den zehnten, ſondern nur höchſtens
den zwölften Theil erhielt und von jetzt ab den Acker beſſer
nutzen kann.

Bei einer Umwandlung der Fruchtkieferung in Geldzah
lung iſt zwar die Laſt nicht von dem Verpflichteten genommen,
indeß eine viel leichtere und für beide Theile bequemere Art
des Abkommens gefunden, wenn jedesmal der Marktpreis an
einem beſtimmten Orte und zu einer beſtimmten Zeit zu Grunde
gelegt wird. Jn Betracht aber, daß Zinsgetraide von ſchlech
ker Beſchaffenheit zu ſein pflegt, und daß den Verpflichteten
ein Nachlaß gegeben werden ſoll, dürften nur drei Viertel
des obigen Marktpreiſes zu zahlen ſein. Man bedenke übri
gens, daß die Dransportkoſten des Geldes im Vergleich zu de
nen der Früchte dem Verpflichteten jedesmal einen Vortheil ge
währen. Bei alle Dem bleibt es wünſchenswerth, daß
gleich den Frohndienſten, deren Ablöſung durch ein einmal ge
zahltes Kapital die Regel ſein muß, wenn nicht ein Verpflich
teter freiwillig Land abgiebt, auch die Leiſtungen an Früchten
für immer abgelöſt werden können. Und wird in dieſem Falle
eine etwas höhere Summe erlegt, ſo wird dadurch, daß der
Berechtigte dafür Land ankaufen kann, der Nachtheil aufgeho
ben, welcher darin liegt, daß der Geldwerth und die Zinſen
höhe ſinkt, während der Werth des Landes ſteigt. Da nun
die Verpflichteten nicht im Stande ſein werden die Ablöſungs
ſumme ſofort zu zahlen, und das Geld bei Privatleuten auf
zubringen, ſo muß, wie dies z. B. im Königreich Sachſen vor
einigen Jahren geſchehen iſt, durch Vermittelung des Staates
eine Landrentenbank errichtet werden, welche einestheils
für pünktliche Zinszahlung, anderentheils für die etwa in 50
bis 60 Jahren erfolgende Tilgung des Kapitals ſorgt. Alle
Verpflichteten ſetzen ihr (noch nicht belegtes) Eigenthum als
Hypothek oder Sicherheitspfand einz ein Theil von dieſem
Werthe wird durch Pfandbriefe oder Schuldſcheine dargeſtellt
dieſe Schuldſcheine erhalten die Berechtigten für das noch nicht
gezahlte Kapital ſie werden von ihnen als geldwerthe Papiere
in Umlauf geſetzt das Publikum wird ſie nehmen, ſo bald es
überzeugt iſt, daß in ihnen ein wirklicher Werth liegt; die Cou
pons müſſen dieſelbe Geltung haben, wie die der Stagtsſchuld
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ſcheine die Verpflichteten zahlen jährlich den Zinſenbetrag an
die Kaſſe und außerdem etwa Procent vom Kapitale ab
(in die ſogenannte Amortiſations- oder Dilgungskaſſe) und
dieſer letztere Betrag iſt dazu beſtimmt, theils die Verwaltungs
koſten zu decken, theils einen Theil der Pfandbriefe, welche dann
vernichtet werden, nach dem Looſe anzukaufen. Dieſe Mobil-
machung des bäuerlichen Grundbeſitzes wird auch in anderer
Weiſe auf den Kredit ſehr vortheilhaft einwirken.

Es kann nicht geleugnet werden, daß, wenn die ganze
Maaßregel einen materiellen Vortheil für die Ablöſenden haben
ſoll, die Berechtigten eine Einbuße erleiden müſſen; allein dieſe
Einbuße werden ſie um ſo lieber ertragen, als ſich ihre mora
liſche Stellung gegenüber den Verpflichteten weſentlich heben
wird. Sie werden des ganzen Haſſes, welcher den Feudallaſten
als ein Brandmahl aufgedrückt war, los und ledig. Wenn
man geſagt hat, daß der Landmann neben ſeinem Vorzuge
fleißig zu ſein, auch den Fehler habe, mißtrauiſch und eigen
nützig zu ſein; ſo muß ich (ſelbſt dem Bauernſtande entſproſ
ſen) dies zugeben; aber die Enthebung von dieſen Laſten wird
weſentlich dazu beitragen, dem ſonſt ſo ehrenwerthen Stande
ein gutes Theil jener Fehler zu nehmen. Mißtrauen und Hab-
ſucht ſind der Fluch ſener Zeiten, welche den Bauer in der
Unterdrückung und Unwiſſenheit ſeufzen ließen.

Eben daher iſt es auch gekommen, daß man auf dem
Lande den ſchönen Gedanken der Befreiung der Religion
und der Kirche von den bisherigen Schranken oft mißver
ſtanden und nur zu einem Quell äußerlichen Vortheiles hat
machen wollen. Namentlich ſind es die Wahl des Geiſtlichen
durch die Gemeinde, die Beſoldung deſſelben, die Stolgebühren,
die Frage nach dem Eigenthümer der Pfarr- und Kirchenäcker,
welche maaßloſe Anſprüche hervorgerufen haben. Es wird al
lerdings dahin kommen müſſen, daß, wie es ſchon an mehren
Orten der Fall iſt, den Gemeinden die Wahl des Geiſtlichen
im Weſentlichen übergeben wird; allein es können die beſte
henden Patronatsverhältniſſe durchaus nicht ſofort nach der
Willkühr der einzelnen Gemeinden geändert werden dieſe
Umwandlung kann und darf nur unker Dazwiſchenkunft re
gelnder Staatsgeſetze und Hinzuziehung der bisherigen Pa
krone in das Leben treten. Nur ſo kann die Presbyterial
und Synodalverfaſſung geſchaffen werden, wodurch eine hö
here entſcheidende Behörde in das Daſein tritt, welche we
ſentlich mitwirkt, wo es ſich darum handelt, einen Geiſtlichen
zu wählen oder zu verſetzen, ihm einen Theil des Unterrichtes
in der Schule zu übertragen, Streitigkeiten zwiſchen ihm und
der Gemeinde zu entſcheiden die Beſoldungsverhältniſſe zu re
geln. Das Letztere iſt bei den meiſten Gemeinden jetzt in den
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Vordergrund der Bewegung getreten. Um ein Beiſpiel zu
nennen, ſo hat die Gemeinde W. bei W., wo der Ritterguts
beſitzer Patron iſt, erklärt, ſie werde den von dieſem ernannten
Geiſtlichen nur dann annehmen, wenn ihr die Pfarräcker über
geben und geſtattet würde, daß ſie ihn fixire. Die Pfarr und
Kirchenäcker waren bisher nicht Gemeindeeigenthum, aber wer
denn eigentlich der Eigenthümer ſei, war auch nicht ſo klar,
als es zu wünſchen geweſen wäre. Soll nun dem Mißverhält
niß der zu großen und zu geringen Beſoldungen abgeholfen,
ſollen die Stolgebühren beſeitigt, ſoll die Pflicht des Beitrages
zum Kirchen und Pfarrbau, wodurch die ſogenannten kleinen
Leute oft un verhältnißmäßig ſchwer belaſtet waren, geregelt und
gerechter beſtimmt, ſoll der Gemeinde obiges Eigenthumsrecht
zugeſprochen werden, ſo muß die geſammte Kirche (oder we
nigſtens ein größerer Bezirk) durch eine Vereinigung ihrer Ver
treter dieſes ſchwere Werk in die Hand nehmen, wenn nicht
die baare Willklühr und rohe Gewalt die Verhältniſſe anſtatt zu
verbeſſern noch mehr verſchlimmern ſoll.

Eine tüchtige, freie Gemeindeverfaſſung auch für
die Dörfer, welche bisher ſo ſehr gemangelt hat und nebſt einer
gründlichen Schulbildung die Grundlage der künftigen Staats
verfaſſung bilden muß, wird hierin wie in andern Punkten die
Wünſche der Landbewohner am Beſten erfüllen und dazu bei
tragen, die ſich auch hier immer drohender geſtaltenden Verhält
niſſe zwiſchen den beſitzenden und beſitzloſen Klaſſen zu ordnen,
und namentlich den Klagen der kleinern Leute über Bedrückung
durch die großen bei Separationen, Gemeindelaſten u. ſ. w.
Abhilfe zu gewähren. Gegen das frühzeitige Heirathen wel
ches übrigens auf dem Lande mehr gerechtfertigt iſt, als in der
Stadt gegen den niedrigen Tagelohn und andere Uebelſtände
läßt ſich ein direktes Mittel, etwa durch Staatsgeſetze, nicht
auffinden. Man verkaufe, wo es ohne Nachtheil geſchehen kann,
Domänen, man erleichtere das Aufnehmen von Kapitalien, man
hebe die Gewerbthätigkeit und den Handel man mache wüſte
Strecken urbar, man befördere die Auswanderung, man erziehe
das Landwolk zum größeren Selbſtdenken, man hebe ihren
Sinn für das Leſen eines guten Buches oder Blattes, man wirke
dahin daß jenes Mißtrauen ſchwinde, welches Tauſende von
Thalern oft in den eiſernen und irdenen Töpfen eines einzigen
Dorfes ſchlummern läßt und die Landleute werden von der
neuen Freiheit den rechten Gebrauch machen. Sie werden ſich
nicht mehr als Laſtträger, ſondern als gleichberechtigte Bürger
des Staates fühlen.

Haſemann.
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Die Reſtaurationen an den Eiſenbahnſtationen.

Wer je einmal eine Reiſe mit dem Dampfwagen gemacht
hat, weiß wie theuer in den Bahnhöfen Speiſe und Getränke
bezahlt werden müſſen. Jeder Seidel Bier koſtet 2 2 Sgr-
das geſchmierte DOrelerbrod mit einigen dünnen Scheiben Wurſt
koſtet 2, Sgr. es nimmt der Wirth alſo 100 150 Procent.
Jch frage nun, ob es einigen Männern erlaubt iſt, das Publi
kum ſo zu übertheuern Da man in den Bahnhofsreſtauratio
nen kaufen muß, ſo iſt man alſo gezwungen ſich das Geld
abnehmen zu laſſen. Da aber Wucher verboten iſt, ſo ſollte
ich meinen, die Polizei müßte verpflichtet ſein, darauf zu ſehn,
daß das Publikum nicht auf geſetzliche Weiſe, d. h. durch poli
zeiliche Genehmigung der Preistaxen übervortheilt werde. Zwar
iſt nicht zu vergeſſen, daß die Bahnhofsreſtaurationen ſehr hoch
verpachtet ſind, daß ihre Wirthe auch Verluſte zu ertragen haben,
da bei dem kurzen Aufenthalte der und jener Reiſende nicht be
zahlen, oder das Glas zurückgeben kann, aber dennoch meine
ich, daß das Publikum nicht gezwungen werden darf dieſen
Schaden zu tragen und daß dem Wirth nicht erlaubt iſt, an
jedem Glas Bier 1- Sgr. Profit zunehmen. Gezwungen
iſt der Reiſende aber ſich übertheuren zulaſſen, da er eben nur
in der Bahnhofsreſtauration kaufen kann bei den wenigen Mi
nuten Aufenthalte. Möge die Polizei daher dafür ſorgen daß
Jedem ſein Recht geſchieht, und daß die Bahnhofswirthe ſich mit

50 Procent begnügen Ein Veiſender.
Zwei Fragen.

Dem Bürgerblatte ſind zwei Fragen eingefandt, um de
ren Brantwortung es das Publikum bitten ſoll.

1. Die unkern Polizeibeamten heißen bekanntlich Polizei
ſergeanten. Da nun jeder Sergeant beim Militär eine Anzahl
Gemeine unter ſeiner Aufſicht hat, ſo muß man fragen, wer
de die Gemeinen d. h. die Untergebenen des Polizeiſergeanten
ind

2. Es iſt oft vorgekommen, wenn ein Bürger behauptet,
die Anzeige des Beamten beruhe auf einem Jrrthum, daß dem
Bürger geantwortet wird, ſeine Entgegnung könne nicht ange
nommen werden, da der Beamte auf ſeinen Amtseid ver
ſichert habe, die Wahrheit geſagt zu haben. Man glaubt alſo
den unterſten Beamten mehr als dem Bürger. Wir fragen
nun, warum erlaubt man dem Bürger nicht, auf ſeinen
Bürgereid die Wahrheit ſeiner Ausſage zu verſichern Jſt
denn ein Bürgereid weniger als ein Beamteneid? Sind nicht
Beide auf dieſelben Geſetze verpflichtet

Mehrere Bürger



Ueber Einquartierung.
Das ſchwierigſte Amt unſrer ſtädtiſchen Verwaltungsbe

hörden hat unſtreitig das Einquartierungsbureau zu verwalten
Wenn alſo einige Anfragen an daſſelbe geſtellt werden, ſo ſoll
damit nicht ein Mißtrauen ausgeſprochen werden, ſondern ich
wünſche es bloß auf Zweierlei aufmerkſam zu machen.

Wie hängt es zuſammen, daß einige Bürger jede Ein
quartierung, die ſie bekommen ſollten, austhun können, während
andern dies abgeſchlagen wird Wenn zwei Nachbaren ihre Sol
daten austhun wollen und wenn ihnen erklärt wird, diesmal
gehe dies nicht, ſo müßten doch alle Beide wirklich Einquartie
rung erhalten. Aber doch kommt es oft vor, daß der Eine,
welcher am eheſten Platz dazu hätte, keine Einquartierung erhält,
wol aber der Nachbar mit dem kleineren Häuschen. Es handelt
ſich hier nicht nur um dieſe Bevorzugung, ſondern um noch
mehr. Wer ſeinen Soldaten austhut, giebt blos Quartiergeld.
Wer ihn aber ins Haus nimmt und ſonſt ein guter Bürger iſt,
der läßt den Soldaten früh nicht mit einem Glas Waſſer oder
einer Taſſe Kaffe gehen, ſondern er giebt ihm Semmel, er be
köſtigt ihn Mittags, Abends, Vesperzeit u. ſ. w. Jeder recht
ſchaſſene Preuße thut dies gern; aber ungern bemerkt er, wenn
ſich Bemittelte dieſe Laſt vom Halſe ſchaffen die aber ſonſt
recht klug und patriotiſch ſprechen können im Preußen Verei

ne und im Club.
2. Es iſt vorgekommen, daß Hauseigenthümer, die 2 Mo

nate Einquartirung hatten, aufgefordert ſind, noch extra Quar-
tiergeld für den Monat Mai zu bezahlen, während deſſen ſie bereits
Einquartierung im Hauſe hatten. Es iſt dieß gewiß ein Ver
ſehen welches aber beiden Theilen Verdruß macht und in der

geldarmen Zeit beſonders. C

Erwartungen
Als der Februarſturm über Deutſchland dahinbrauſte und

Hohe und Niedrige ſich vor ihm beugten, wurden an allen Enden
Deutſchlands Stimmen laut welche verkündeten, was nun ge
ſchehen muſſe, und wie der alte Zuſtand in einen neuen umzu-
wandeln ſei. Die meiſten Wünſche verlangten Erſparniſſe,
weniger Ausgaben und Auflagen Einheit des Geſammtvater
landes und Volksſouveraänetät. Seit dieſer Zeit der erſten Auf
regung ſind etliche Monate ins Land gegangen, und erſt gegen
wärtig läßt ſich hier und da erſehen in wie weit die Wünſche
des Volks ſollen erfüllt werden.

Zunächſt bat man um Vermindrung des Militärs und
damit natürlich um ein Aufhören der Bevorzugung des



Militärſtandes. Bedrängniſſe, wirklicher oder drohender Krieg
haben aber das Parlament zu Frankfurt zu dem Antrage
veranlaßt, das 600000 Mann ſtarke Bundesheer auf 900000
zu erhöhen. Außerdem verlangt der preußiſche Landesgeſetzent
wurf über die Bürgerwehr, daß jeder Bürgerwehrmann ſich
Waffen und Dienſtkleidung auf eigene Koſten anſchaffe. Wir
haben alſo neben einem verſtärkten Heere, neben der zu erbau
enden Flotte noch ein zweites Heer, die Bürgerwehr, auszurü
ſten. Jn Betreff der hohen Penſionen ſind nur die (wenigen)
höchſten Stellen auf 4000 Thlr. herabgeſetzt.

An andern Orten war der Wunſch ausgeſprochen, daß die
Ausgaben für die 34 deurſchen Hofhaltungen, Kammern u. ſ. w.
vermindert werden möchten, namentlich wünſcht man dies in
Thüringen und am Rhein; ſtatt deſſen haben wir noch einen
35ſten Hof, Miniſter und Kammern erhalten, nämlich einen
Reichsverweſer, deutſche Reichsminiſter, Reichsräthe und ein
Reichsparlament.

Es war ferner vom König feierlich ausgeſprochen
Preußen ſolle in Deutſchland aufgehen. Dies heißt
doch, daß das beſondre Preußenthum fortan aufhören ſolle.
Dennoch haben ſich Preußenvereine gebildet, dennoch hat
das Miniſterium ſich nicht unbedingt den Frankfurter Beſchlüſſen
in Betreff der Reichsverweſerſchaft unterwerfen wollen. Daſſelbe
beabſichtigt Hannover. Wo ſoll aber eine Einheit, die nicht
blos in Worten, ſondern der Sache nach beſtehen ſoll, herkom-
men, wenn man nicht hochherzig und patriotiſch genug iſt, dem
Gemeinwohle die Privatwünſche zu opfern? Hat der deutſche
Bund Deutſchlands Einheit möglich gemacht Widerſprechen
die Verordnungen der einzelnen Landesregierungen nicht ſo oft
dem Geſammtwohl? Haben nicht oft Deutſche gegen Deutſche
gefochten Ein einiges, einziges Deutſchland iſt unſre
Rettung, iſt die Aufgabe unſrer Zeit, daher deut
ſche Vereine anſtatt der Preußenvereine!

Der Präſident des Frankfurter Parlamentes ſprach als
Grundſatz der Verſammlung die Anerkennung der Volksſou
veränetät aus, und daſſelbe Parlament wählte einen Reichs
verweſer, der das Recht hat, Beſchlüſſe nicht auszuführen, die
ihm nicht gefallen. Wo bleibt da die Volksſouveränetät?

Endlich war uns eine Konſtitution auf breiteſter
Grundlage verſprochen da das Volk gleiche Rechte haben
muß, wenn es gleiche Pflichten hat. Dennoch beantragte das
abgetretene Miniſterium eine Adelskammer, deren Mitglieder
jährlich 8000 Thlr. Einkommen haben und wegen dieſes Ver
mögens Sitz und Stimme in der Kammer haben ſollten. Für
die Bürgerwehr war „freie Wahl der Führer“ verſprochen, und
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dennoch beantragt das gegenwärtige Miniſterium im Geſetzent-
wurf über die Bürgerwehr, daß die Majors nur von den Ober
und Unteroffizieren, die Oberſten vom Könige gewählt werden.

Jch habe dieſe Widerſprüche deshalb zuſammengeſtellt,
daß man nicht meine, wenn ein Wunſch ausgeſprochen auch
ſeine Erfüllung verſprochen iſt, ſo müſſen er auch ſofort ver
wirklicht werden da zwiſchen Willen und That mache Beden-
ken und ſonderbaren Auslegungen liegen die man kaum ahnt
und vermuthet. Wir werden vielleicht nach vielen Anſtren
gungen und überſpannten Hoffnungen nur ein kleines Schritt
chen weiter kommen.

Fr. Körner

Eine Kaiſerkrönung.
Da wir die Feſtlichkeiten der Reichsverweſerwahl erlebt

und geleſen haben, ſo iſt es wohl nicht ungeeignet, einer ſpaß
haften Geſchichte zu gedenken, die ſich bei der letzten Kaiſerkrö-
nung zu Frankfurt zugetragen hat.

An dieſem Feſttage war Frankfurt ſo mit Fremden über
füllt, daß zwei ſpät angekommene Kölner lange Zeit vergeblich
von Gaſthof zu Gaſthof mit der Bitte um Nachtquartier wan
derten. Erſt ſpät in der Nacht fanden ſie einen entlegenen
Gaſthof, deſſen Wirth noch ein kleines Dachkämmerchen leer
hatte. Die Kölner nahmen das beſcheidne Quartier mit Freu-
den an, labten ſich nach der langen Wanderſchaft und Angſt
in der Gaſtſtübe weidlich an Trank und Speiſe und beſtiegen
ihr Himmelreich mit der wiederholten Bitte an den Wirth, ſie
ja morgen bei Zeiten zu wecken, da die Krönungsfeier 9 Uhr
beginnen ſollte. Unter Scherzen und Lachen ſchliefen die Schau
luſtigen ein und verfielen bald in Folge der Ermüdung und
des reichlich genoſſenen Weines in einen feſten Schlaf.

Nach ſo und ſo viel Stunden erwachte der Eine und ſtand
auf, um zum Fenſter hinaus zu ſehen, damit er die Tageszeit
erfahre. Er tappte im Finſtern die Wände entlang und fand
endlich ein Fenſter, welches er öffnete, aber vor ſich nur pech
ſchwarze Finſterniß erblickte. Daher legte er ſich ruhig wieder
zu Bett und ſchlief weiter. Dieſe Umſchau hielt er noch mehre
Male, aber immer wieder ſah er dieſelbe Finſterniß vor ſich.
Dies kam den Gäſten endlich doch bedenklich vor, da ſie bereits
Geräuſch im Hofe hörten, deshalb kleideten ſie ſich an und ſtie
gen hinab in die Wirthsſtube. Welches Entſetzen ergriff ſie,
als ſie den Uhrzeiger gerade auf der Mittagsſtunde ſtehn ſahen!
Jn demſelben Augenblicke trat der Wirth mit freudeſtrahlendem
Geſichte herein, denn er kam eben von der Krönungsfeier. Die
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wüthenden Kölner beſtürmten ihn mit Fragen, warum er ſie
nicht zur rechten Zeit geweckt, und warum er ſo blinde Fenſter
ſcheiben in der Dachkammer angebracht habe.

Der Wirth, ſo höflich er ſonſt war, mußte erſt auslachen,
ehe er antworten konnte. Meine Herrn, ſagte er endlich, Sie
ſind in der That zu bedauern, die weite Reiſe umſonſt gemacht
zu haben. Jm Tumult des Gaſthofslebens habe ich vergeſſen,
Sie zu wecken. Sie haben alſo Necht, mich deßhalb anzuklagen.
Was indeß die blinden Fenſterſcheiben anlangt, ſo ſind Sie im
Unrecht, denn die Dachkammer hat gar keine Fenſter. Wohl
aber ſteht in ihr ein alter Glasſchrank, deſſen Flügel Sie wahr
ſcheinlich für Fenſter gehalten geöffnet, und in den Schrank
hinein geſehen haben in welchem es natürlich ſtockſinſter gewe
ſen und geblieben iſt. Sie ſehn alſo, daß wir uns beide Un
recht gethan und geirrt haben, deshalb ſchlage ich vor, gegen
ſeitig abzurechnen, und zur Verſöhnung ein Fläſchchen zu trin
ken. So aufgebracht die Kölner waren, ſo mußten ſie doch
lachen und nahmen den Ausgleichungstrank an.

Fr. Börner

Die Handwerkervereine
haben ohne Zweifel eine bedeutende Zukunft. Wir müſſen je
doch, Um der Begriſfsverwirrung vorzubeugen, zweierlei Vereine
dieſes Namens unterſcheiden. Die eine Klaſſe hat die materiel
len Verhältniſſe im Auge, beſchränkt ſich zum größten Theil
auf Meiſter, bildet eine Art von Vereinigung aller Zunftgenoſ
ſen, will den Gewerbeſtand bei der Abfaſſung der betreſſenden
Geſetze ſowie vor der Behörde vertreten, iſt kurz geſagt
eine äußere Einigung Jn dieſem Sinne nennt ſich z. B. in
Halle eine Zahl zu dieſen Zwecken verbundener Handwerksmei
ſter „Handwerkerverein.“ Derſelbe verfolgt im Ganzen die in
Magdeburg bei der Verſammlung am 14. u. 15. Mat aufgeſtellten
Grundſätze: beſtimmte Erlernung eines Handwerkes, Prüfung
des Meiſters und des Geſellen, Feſtſtellung eines gewiſſen Al
ters für den ſelbſtändigen Gewerbsbetrieb, Beſchränkung des
Hauſirhandels und der Kleider, Möbel und anderer Maga
zine auf geprüfte Meiſter, unbeſchränktes Wandern u. ſ. w.

Eine weſentlich andere, mehr geiſtig- ſittliche Aufgabe hat
ſich der ſchon einige Monate früher gegründete Handwerkerver-
ein geſtellt, welcher vielleicht genauer Hand werkerbildungs-
verein heißen ſollte. Unter ſeinen(mehr als 200) Mitgliedern beſin-
den ſich zwar auch Meiſter zum größten Theile aber Gehülfen auch
Lehrlinge über 18 Jahre und Leute, welche nicht dem Hand
werkerſtande angehören, können die Mitgliedſchaft erlangen, eine
Beſtimmung wodurch der Verein vor der engherzigen Aus
ſchließlichkeit und dem beſchränkten Kaſtengelſte bewahrt wird.



Die Kußere Verwaltung beſorgt er durch einen aus
15 Mitgliedern beſtehenden Vorſtand, welcher ſeine Geſchäfte
auf einen Vorſitzenden (für das laufende Halbjahr Lehrer Körner)
und deſſen Stellvertreter (Tiſchlermeiſter Schönemann), auf ei
nen Schriftführer (Digkonus Haſemann) und deſſen Stellver
treter (Inſpektor Dieck, welcher zugleich das Lehrerkollegium im
Vorſtande vertritt), auf einen Bibliothekar (Lithograph Stein),
auf einen Kaſſenflihrer (Tiſchlergehülfe Vogel), und auf 10
Tagesordner vertheilt hat. Letztere ſorgen an den einzelnen
Tagen für das Aufſchließen der Locale, für Aufrechthaltung der
Ordnung u. ſ. w.

Die außeren Mittel ſind ein freiwilliges Eintrittsgeld
und ein monatlicher Beitrag (2 Sgr.). Außerdem haben
Gönner und Mitglieder des Vereins außerordentliche Spenden
an Geld, Stühlen, Tiſchen, Büchern u. ſ. w. gegeben, und von
den ſtadtiſchen Behörden iſt die ganze obere Etage des Raths
kellers (5 große Zimmer) zur unentgeltlichen Benutzung über
laſſen worden.

Die innern, geiſtigen Mittel ruhen zunächſt in der
Belehrung, in der Mittheilung von Kenntniſſen und Fertigkei
ten. Ein zahlreiches Lehrerkollegium hat den Unterricht im
Zeichnen, Schreiben, Aufſätzen, deutſcher Sprache, Nechnen, Geo
metrie, Naturbeſchreibung, Naturlehre, Chemie, Geſchichte, Volks
wirthſchaſtslehre u. d. m. übernommen Durch dieſe Lehrſtunden
ſind 4 Abende vollſtändig beſetzt, während zwei Abende gemein
ſamen Beſprechungen über gemeinnützige Gegenſtände ge
widmet ſind. Wir glauben auf dieſes Bildungsmittel beſonders
deshalb Gewicht legen zu müſſen., weil daſſelbe die Uebung im
öſſentlichen Reden fördert. Will der Gewerbeſtand, im weitern
Sinne der mittlere und niedere Bürgerſtand, ſich Geltung ver
ſchaffen ſo muß er vor Allem der Rede dieſes Haupthebels
der Wirkſamkeit, mächtig ſein. Damit geht Hand in Hand
das Leſen von Zeitſchriften und Büchern, welche ſchon
jetzt in ziemlich großer Anzahl ausgelegt ſind. Wir ſind hierin
nicht einſeitig, ſondern geben möglichſt vielen Anſichten
Raum und Gehör. Gemeinſchaftliche Vergnügungen,
an welchen die Familien der dem Verein Angehörigen, nament
lich auch in den weiblichen Gliedern, Antheil nehmen können,
befördern den geſelligen Verkehr. Schmauſereien und Trinkge
lage ſind verpönt. Wir wollen den Ernſt der Sittlichkeit und
den Sinn der SparſamkeitNur der böſe Wille kann verkennen, daß in ſolchen Ver
einigungen ein lebenskräftiger Keim für die Zukunft des Hand
werkerſtandes, überhaupt des mittlern Bürgerſtandes liegt. Soll
dieſem geholfen werden, ſo muß es auch durch dergleichen gei
ſtige Mittel geſchehen. Wir laden alle Angehörigen des Hand
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werkerſtandes: Schuhmacher, Schneider, Zimmerleute, Maurer,
und Andere freundlich ein, ſich mit eignen Augen zu überzeu-
gen, was wir ihnen bieten Jeder iſt uns willkommen kein
Standesvorurtheil, kein Stolz legt ihm einen Stein in den Weg.
Einen geſinnungstüchtigen, gebildeten, ſittlichen Mittelſtand
ſchaffen zu helfen, das iſt unſere Aufgabe Haſemann.

Wöochenſchau.
Am 10. Juli konſtituirte ſich der neue halbjährige Vor

ſtand des Hand werker- (Bildungs-) Vereins Am 12
Juli geht das Amt des Prorektors bei der Univerſität vom
Prof. Volkmann an Prof. Meier über. Beachtenswerth iſt, daß
Letzterer ſeine Antrittsrede deutſch hält, und die Studentenſchaft
ſich das Recht der Betheiligung nimmt. An demſelben Tage
wird eine Bürgerverſammlung gehalten, welche in aller
Ordnung verläuft. Der Zweck des Reiſeberichts vom Diak.
Haſemann iſt von Einigen nicht verſtanden worden. Der
konſtitut. Klub verfaßt am 13. Juli eine Adreſſe an die
Berliner Nationalverſammlung, worin er dieſelbe gebührend er
mahnt, ſich von der Schnecke auf das Roß zu ſetzen. Der
ſelbe Klub hält am 15. Juli im Verein mit Deputirten ande
rer konſtitutionellen Klubs eine Sitzung, deren Glanzpunkt eine
Erklärung iſt, worin dem König von Hannover gerathen wird
abzudanken, falls er ſich der deutſchen Eentralgewalt nicht fügen
wolle Uebrigens hat der Klub die Anſchuldigungen ſeines Flugblattes
gegen die hieſigen Demokraten noch nicht korrigirt. Am 15. Juli
verwirft die 7. Kompagnie der halleſchen Bürgerwehr gegen Eine
Zugführer Körner) Stimme das von allen Kompagnien angenom
mene proviſoriſche Ortsſtatut, um die Verpflichtung der Treue für
König, Vaterland und (noch nicht vorhandene) Konſtitution ne
ben dem praktiſchen Zwecke der Beſchützung des Eigenthums und des
Friedens zu übernehmen An demſelben Tage erſcheint die erſte,
Nummer der „Halleſchen Zeitung. Organ für die Demokratie,
von Weißgerber, Nawald, Ehrlich. Am 17. Juli wollte der
„deutſche Klub“ eine Verſammlung halten, verlegte ſie je
doch auf den 20. Juli. Nachtrag: Der Preußenverein
für konſtitutionelles Königthum Vorſtand Eiſelen,
v. Altenſtadt, Rumpel, Tiſchmeyer, Brodkorb, Linke (Hallore),
Komitee: Weißenborn, Stephan, Ludwig, Gebhardt, Schild,
Kunſch, Hänſchel, Schadeberg u. A) fordert am 8. Juli in
einer Adreſſe Verlegung von mehr Soldaten nach Berlin.
Diakonus Bracker iſt, gegen 3 Stimmen von 10, im Kir
chenkollegium zum Oberprediger zu St. Moritz gewählt. Ein
Theil des früher beſtehenden Lanzencorps iſt mit dem Hauptmann
deſſelben (Meyer) unter das Kommando der Bürgerwehr getreten.

Druck von Ed. Heynemann in Halle.
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